
Der Begriff der Arbeitsstätte

Arbeitsstätte ist in der Regel ein Gebäude, das von einem Unternehmen genutzt wird, z.B. eine
gewerbliche Betriebsanlage (Tischlerei, KFZ-Werkstätte, Spanplattenwerk, Filiale einer Handelskette,
Hotel), eine Krankenanstalt, ein Kraftwerk, eine Bankfiliale, das Verwaltungsgebäude einer
Versicherung.

Mehrere von einem Unternehmen genutzte Gebäude sind zusammenzurechnen, wenn sie auf einem
Betriebsgelände gelegen sind oder sonst im räumlichen Zusammenhang stehen. So gilt z.B. ein
Betriebsgelände eines Unternehmens mit zwei Produktionshallen und einem Verwaltungsgebäude als
eine Arbeitsstätte bei der Berechnung der Arbeitnehmerzahl.

Mehrere örtlich getrennte Gebäude eines Unternehmens (z.B. mehrere Filialen einer Handelskette,
mehrere regionale Niederlassungen eines Versicherungsunternehmens) sind dagegen für die
Berechnung der Arbeitnehmerzahl nicht zusammenzurechnen. Das gilt auch, wenn diese Filialen etc.
wegen der organisatorischen Einheit einen einheitlichen Betrieb im Sinne der Arbeitsverfassung bilden
und ein gemeinsamer Betriebsrat errichtet ist.

Es kommt auf die Person des Arbeitgebers/der Arbeitgeberin an. Wenn ein Gebäude von mehreren
Unternehmen genutzt wird, erfolgt keine Zusammenrechnung. Wenn daher in einem Bürogebäude
mehrere Unternehmen tätig sind, kommt es für die Berechnung der Schlüsselzahlen nicht darauf an,
wie viele ArbeitnehmerInnen im Gebäude insgesamt beschäftigt werden. Ausschlaggebend ist, wie
viele ArbeitnehmerInnen die einzelnen Unternehmen in diesem Bürogebäude beschäftigen. Gleiches
gilt für die Einkaufszentren, Gewerbeparks etc. Arbeitsstätte ist also in diesem Fall ein Teil eines
Gebäudes.

Berechnung der Arbeitnehmerzahl einer Arbeitsstätte

Die auf Baustellen beschäftigten ArbeitnehmerInnen sind bei der Berechnung der
Arbeitnehmerzahl einer Arbeitsstätte zuzurechnen:

Die auf Baustellen tätigen ArbeitnehmerInnen sind jener Arbeitsstätte zuzurechnen, der sie
organisatorisch zugehören, z.B. einer regionalen Niederlassung, in der auch die Arbeitseinteilung und
die Lohnverrechnung erfolgt. Im Zweifel sind die auf Baustellen beschäftigten ArbeitnehmerInnen dem
Unternehmenssitz zuzurechnen.

Wenn daher ein Bauunternehmen nur eine Arbeitsstätte (z.B. ein Verwaltungsgebäude) hat, sind alle
ArbeitnehmerInnen dieses Bauunternehmens für die Berechnung der Arbeitnehmerzahl
zusammenzurechnen, unabhängig vom Beschäftigungsort. Wenn ein Bauunternehmen mehrere
Arbeitsstätten (z.B. regionale Niederlassungen, jeweils mit Verwaltungsgebäude und/oder Bauhof etc.)
hat, muß eine Zuordnung der auf den Baustellen beschäftigten ArbeitnehmerInnen zu einer dieser
Arbeitsstätten erfolgen. Erfolgt keine solche Zuordnung, werden alle auf den Baustellen beschäftigten
ArbeitnehmerInnen dem Unternehmenssitz zugerechnet.

Die auf auswärtigen Arbeitsstellen beschäftigten ArbeitnehmerInnen (bei Seilbahnbetrieben
z.B.: Pistenraupenfahrer, Pistendienst, etc.) sind bei der Berechnung der Arbeitnehmerzahl
einer Arbeitsstätte zuzurechnen!
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Bitte wenden!



Nach Ansicht des Verkehrs-Arbeitsinspektorates ist bei
Seilbahnunternehmen der Bereich Talstation – Mittelstation –
Bergstation mit Bauverbotsbereich als „eine Arbeitsstätte“ (in den
Skizzen grau unterlegt) anzusehen.
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